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Landkreis Göttingen                                                                                            Göttingen, 12.03.2014 
Der Landrat 
Umweltamt 
7023(305)70126-14 
 
 
 
 
Feststellung gem. § 3a UVPG1; 
Wasserrechtliche Plangenehmigung für den Ausbau eines Gewässers 
 
 
Die Stadt Dransfeld hat beim Landkreis Göttingen eine wasserrechtliche Genehmigung für einen 
Gewässerausbau im Rahmen der Erneuerung von acht Grundstückszufahrten beantragt.  
 
Es handelt sich hierbei um ein Vorhaben, das unter Nr. 13.18.1 der Anlage 1 des UVPG aufgeführt 
und mit einem "A" versehen ist. Damit ist gem. § 3c UVPG eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalles vorgesehen. 
 
Als für dieses Verfahren zuständige Behörde habe ich auf der Grundlage der vorliegenden 
Planunterlagen die Vorprüfung durchgeführt. Nach Prüfung kann festgestellt werden, dass von 
dem Vorhaben unter Beachtung der in Anlage 2 des UVPG genannten Prüfkriterien keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, so dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 
 
Gemäß § 3a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Im Auftrage 
 
gez. 
 
Schulz 
 
 
 
 
___________________ 
1
 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  vom 24.02.2010 (BGBl. I  S. 94) 
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Die Haushaltssatzung der Gemeinde Scheden für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 liegt in der 
Zeit vom 17.03.2014 bis einschließlich 01.04.2014 bei der Gemeinde Scheden, Schulstraße 2-4, 
37127 Scheden zur Einsichtnahme aus. 
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